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Catch and Release - Definition
(übersetzt: Fangen und Freilassen), das Zurücksetzen
erbeuteter maßiger Fische direkt nach der Landung. Diese
Praxis ist in vielen Ländern üblich, bei einigen Fischarten sogar
teilweise gesetzlich vorgeschrieben, während man in 
Deutschland geteilter Meinungen über "catch and release" ist. 

Die Befürwor ter argumentieren mit dem Respekt vor der Kreatur
und lehnen es ab, erbeutete Fische zu töten. Damit werde die
Ausbeutung einzelner Gewässer oder Fischarten vermieden. Die
Gegner möchten ihren Fang einer "sinnvollen Verwertung" (also
dem menschlichen Verzehr) zuführen, um den Angelspaß nicht
zum Selbstzweck werden zu lassen. 

�
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Vorgaben des 
Fischereigesetzes und der  
Landesfischereiverordnung 
hinsichtlich dem 
Zurücksetzen gefangener  
Fische

�



Frage:

„  Welche zwingenden 
Vorgaben und welche 

sinnvollen Argumente gibt es in 
Deutschland , einen gefangenen 
Fisch wieder  zurückzusetzen?“
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Zwingendes  Zurücksetzen: 

- Geschützte Fischar t
- Schonmaß unterschr itten
- Schonzeit (Laichzeit)

gesetzliche Vorgaben
§ 44 FischG; § 1 LFischVO
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Geschützte Fischar t (Ar tenschutz) 

- Rote L iste Baden-Württemberg
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Schonmaß 
Schonzeit (Laichzeit)

gesetzliche Schonmaße und -zeiten in 
Baden-Württemberg (§1 LFischVO (4))

freiwillige Verschär fung der  Schon-
bestimmungen nach fachlichen Gesichts-
punkten möglich: Einzelfallbetrachtung 
mit  Fischereibehördeabstimmen
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Zurücksetzen wenn
lebensfähig !

Sonder fall: später



Ansonsten

nach FischG und LFischVO keine 
allgemeine Anlandeverpflichtung für  
maßigeFische !
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Sonstige Vorgaben ?

- Fischereigesetz § 14 :
Hegeverpflichtung (!)

- § 2 LFischVO :
Anlandepflicht für  
bestimmte Ar ten (!)
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Hegeverpflichtung

§ 14 FischG

...entsprechenden Fischbestand zu erhalten 
und zu hegen...

VwV-FischG

- auslegungsbedür ftig

früher : Er tragsfähigkeit erhalten/steigern
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Hegeverpflichtung heute:

-Funktionsfähigkeit des 
Gewässer lebensraumes erhalten und 
verbessern

- Ar teninventar , Bestandsdichte und 
Altersklassenver teilung ausgewogen und an 
Charakter  und Leistungsfähigkeit des 
Gewässers angepasst

- Natür liche Er tragsfähigkeit



Anlandepflicht ! (kein Zurücksetzen er laubt)

für  nicht einheimische Ar ten, für  die weder  
eine Schonzeit noch ein Schonmaß 
festgesetzt ist !
Brachsen im Rhein I ffezheim stromab und 
im Neckar  ab Gemarkung Deizisau bis 
Rhein

§ 2 LFischVO (1998)

Frank Hartmann Catch and Release



Anlandepflicht ! (kein Zurücksetzen er laubt)

§ 44 FischG > Minister ium

Ausnahmen mit Fischereibehörde 
gemeinsam besprechen und durchführen
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Bei Mißachten: 
Ordnungswidr ig
keit nach § 21 
LFischVO oder  
§ 51 FischG



Fachliche, tierschutzrechtliche 
und sonstige Rahmen-
bedingungen

1. Fachargumente     
2. Tierschutzrecht         
3. Bild des Anglers in der  

Öffentlichkeit
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1. fachlich (meist) unsinnig:

große, „ kapitale“  Fische schonen, 
da

- sog. „ Laichfische“
- Bestandserhalter  
- Vereinsmaskottchen !

Frank Hartmann Catch and Release



Tatsächlich: Er trag des 
Gewässers geht zurück...da große 
Fische
- schlechte Nahrungsverwer ter

- große Raubfische mit hohem 
Fraßdruck auf Fischbestand

- Qualität der  Laichprodukte 
mit Alter  abnehmend
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Kg

Alter (a)

�

Schonmaß

fangreif

Reproduktion

„überreif“  – ertragshemmend

Nahrungskonkurrent

schlechter Futterverwerter

Raumkonkurrent

Geschmacksbeeinträchtigung
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Gewässerökologischer  
Schaden möglich ?
Beispiel „ unter fischter  
Welsbestand“

Kein Zurücksetzen 
von Problemfischen
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Daher : gerade größere Fische 
unbedingt entnehmen....

... die Maßigen natür lich auch...
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....und einer  sinnvollen Verwer tung 
zuführen !

Verwertungsproblematik, Weißfische, Kapitale, Verschenken
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Einziger  weiterer  fachlicher  Grund 
fürs Zurücksetzen:
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2. Tierschutzrecht 
(Ver fassungsrang)

Tierschutzgesetz §§ 1 und 17
Schmerzen, Leiden oder  Schaden
Vernünftiger  Grund
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Schmerzen ?

Leiden ?

Schaden ?
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Tierschutz

Die Frage, ob und in welchem Umfange Fische Schmerzen empfinden 
können, ist noch nicht abschließend geklärt. Nach derzeitigem Wissensstand 
wird angenommen, daß ihr Schmerzsinn nur schwach ausgeprägt ist.
Die Leidensfähigkeit von Fischen steht demgegenüber außer Zweifel; sie 
wird durch zahlreiche verhaltenswissenschaftliche und neurologische 
Untersuchungen belegt.

Das Fangen von Fischen ist nur dann nicht tierschutzwidrig, 
wenn hierfür ein vernünftiger Grund vorliegt. 
Hierzu gehört insbesondere das Fangen zum Zwecke der
menschlichen Ernährung oder zum Zwecke der Hege und Bewirtschaftung.
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TierschutzrechtErster Abschnitt
Grundsatz
§ 1
Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen
Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand d
vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.
Zwölfter Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften
§ 17
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder
2. einem Wirbeltier
a) aus Roheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder
b) länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerze
zufügt.
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Tierschutzrecht

„ Vernünftige Gründe“  des Angelns:

- Nahrungserwerb (Tradition)

- Hegeverpflichtung (FischG !)

(- Wissenschaftliche Untersuchungen)

nicht: Naturerleben, Freude am Drill, 
Nervenkitzel....
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Die Freude am Fang oder Drill allein kann die Fischerei nicht rechtfertigen. Deshalb macht sich 
regelmäßig nach § 17 Nr. 1 bzw. Nr. 2 Buchst. b TierSchG strafbar, wer den gefangenen maßigen 
Fisch zurücksetzt  

?
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Tierschutzrecht
Karpfenangler  wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz
verur teilt
In der Presse ist verschiedentlich über ein Urteil des Amtsgerichts
Bad Oeynhausen berichtet worden, mit dem ein
Angler wegen Zufügung länger anhaltender erheblicher Schmerzen 
und Leiden gegenüber einem Wirbeltier gemäß § 17 Nr. 2 b 
Tierschutzgesetz zur Verantwortung gezogen worden ist. 
Der Angler wurde mit einer Geldstrafe von DM 800,-- belegt. 
Das Urteil ist seit dem 13. Juni 2001rechtskräftig und vollstreckbar. 

Der Angeklagte hatte an einem Tag im Jahre 1998 an der Weser 
auf Karpfen geangelt. Als Köder wurden Boilies verwendet. 
Ein Karpfen von 44 Pfund konnte von dem erfolgreichen Fischer gelandet werden.



3. Bild der  Angler  in der
Öffentlichkeit
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Fallbeispiele
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Fallbeispiel 1:

- Naturnahes Gewässer , 
funktionsfähige Laichplätze und 
Jungfischlebensräume – guter  
Bestand

- Schonmaß Bachforelle 50 cm

- Catch and Release -- „ Spor tsgeist“
vernünftiger  Grund ?



Frank Hartmann Catch and Release

Fallbeispiel 2:

- Besatz mit fangfähigen Regenbogen-
forellen (hohe Bestandsdichte)

- Füttern der  Fische im offenen 
Gewässer  (Haltungsfütterung)

- Künstliche Barr ierewirkung

- Catch and Release vernünftiger  Grund ?
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Fallbeispiel 3:

- Schonmaß Döbel 50 cm

- Döbel Massenfisch

- Catch and Release

Verwertungsproblem !

vernünftiger  Grund ?
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„ Vereinsinternes Schonmaß“ -Catch

Freiwillige Verschär fung der  Schonmaßregelungen nach 
LFischVO (§1) durch Angelverein

Bei Entnahme (Catch) < 50 cm:

Pr ivatrechtliches, möglicherweise strafrechtliches Problem 
(„ Fischwilderei“ )

kein Verstoß (Owi) nach FischG oder  LFischVO, wenn...über  
gesetzlichem Schonmaß (25 cm)

kein Verstoß gegen TierSchG, wenn... vernünftiger  Grund

25 50
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„ Vereinsinternes Schonmaß“ -Release

Freiwillige Verschär fung der  Schonmaßregelungen nach 
LFischVO (§1) durch Angelverein

Bei Zurücksetzen (Release) < 50 cm:

kein pr ivatrechtliches bzw. strafrechtliches Problem

kein Verstoß (Owi) nach FischG (?) oder  LFischVO, 
wenn....lebensfähig

möglicher Verstoß gegen TierSchG, wenn... vernünftiger  
Grund fehlt ! (Bestandssicherung durch Dr ittlaicher , späte 
Laichzeit etc.): Fachlich absichern ! (Fischereibehörde)

25 50
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Fachliche Vorgaben in 
Deutschland klar

Gesetzliche Vorgaben in 
Deutschland klar

grundsätzlich kein Catch 
and Release !
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Karpfenfischer

�
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Release - Argumente der  Specimen
Hunter

- Kein Töten der  Fische

- Bestandssicherung

- kein Ausbeuten der  Natur

- Alte Laichfische
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Einige Gedanken zu " catch &  release" : (cfg-OL, Karsten )
Catch and release - uns Karpfenanglern brauche ich das wohl nicht 
zu erläutern, denn es ist unser wichtigstes Grundanliegen. 
Nun möchten wir aber auch, dass die vielen "normalen" Angler 
verstehen, was wir damit eigentlich bezwecken - und das ist bei 
Weitem noch lange nicht allen bekannt! Viele denken, dass wir nur 
fischen gehen, um DEN großen Fisch zu fangen; aber ist es nicht 
viel mehr so, dass wir in der Hauptsache angeln gehen, um mehr 
oder weniger regelmäßig gute Fische zu landen und das ganze 
Rundherum mindestens genauso wichtig ist!?                      

Wir möchten, dass die wirklich großen Karpfen als Garant für 
die Nachkommen erhalten bleiben, auch wenn in unseren
Breiten eine regelmäßige Vermehrung dieser Fischart selten ist, 
um so wichtiger ist dies aber! 
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Catch and Release Internet-Seite

„Jetzt schon wird von vielen Anglern beklagt, das immer weniger Fisch gefangen wird, 
woran das wohl liegen mag?
Maßhalten ist in - sinnlos töten ist out.
Man sollte sich auch vor Augen halten, das jeder sinnlos getötete Fisch, der noch
Leben würde für viele Nachkömmlinge sorgen könnte.
Ich für meine Person versichere euch, das jeder Karpfen den ihr in einen meiner
Berichte sehen könnt, sich Heute noch bester Gesundheit erfreut, es sei denn, ihm
ist etwas anderes zugestoßen (Altersschwäche, Kochtopfangler).“

Holger



Frank Hartmann Catch and Release

Catch and Release

Catch & release und der Fisch lebt noch

„Catch & release - Fische fangen und wieder freilassen ist in vielen unserer Nachbarstaaten eine
Selbstverständlichkeit, doch bei uns zu Lande ist es verboten und sogar strafbar.
Zum Glück setzen sich doch immer mehr Angler über diese
Tötungsvorschrift hinweg und entlassen den Fische wieder in sein
Element.
Ich möchte keinem Angler vorschreiben, was er mit seinen
gefangene Fischen macht oder zu einer Straftat animieren, aber
warum muß jeder Fisch getötet werden?
Reicht es nicht aus, seinen Fisch nach Bedarf dem Wasser zu entnehmen? 
Sollte man vielleicht nach dem Mindestmaß auch ein
Höchstmaß einführen?

Hier sollten einmal die oberen Herren der Fischereiverbände sich die
Köpfe zerbrechen um eine gescheite Lösung zu finden.“

Internet-Seite
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Release - Vorwür fe gegen „ Specimen
Hunter“

- Selbstdarsteller

- „ Trophäenjäger  (Foto)“

- Freude am Dr ill

- erhebliche Schmerzen und Leiden
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„ Ich denke, keiner der richtigen Carp-Hunter hat etwas dagegen, 
wenn der Otto-Normalverbraucher bzw.-angler seine gefangenen 
Karpfen mit nach Hause nimmt - aber; ein Karpfen von über 60 oder 
70 cm z.B. ist nun mal kein Gaumenschmaus mehr, es gibt 
massenweise Gewässer, in denen die sgn."Pfannenkarpfen" 
schwimmen, warum dann einen Leichfisch töten?! Dazu kommt 
leider, dass es noch immer Leute gibt, die halt nicht nur den einen oder
die zwei Karpfen mit nach Hause  nehmen, sondern sich die 
Kühltruhen voll stopfen, obwohl ihnen der Fisch eigentlich schon zum
Halse raus hängt. 

Wie gesagt-niemand wird einem "Nichtkarpfenangler" seinen Fang 
absprechen wollen (schließlich sind wir alle Angler!) aber so mancher
sollte sich doch überlegen, ob er an einem schönen Foto nicht viel länger
zehren kann als an einem tranigen Großkarpfen! "



Rekordcarp: 

gefangen von Alex Serdjukov

Länge: 1,08 m
Gewicht: 30,10 kg
Gewässer: Kiesgrube
Köder: Boilie

Gefangen am 12.Oktober 1999, schonend zurückgesetzt
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zurückgesetzt

zurückgesetzt

zurückgesetzt

zurückgesetzt
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Fliegenfischer
�
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Fliegenfischerparadies

Gailfluß - Gebirgsbäche - Bergseen (29 km)

Über viele Jahre gepflegtes Salmonidengewässer mit natürlichem Fischbestand und 
Vollservice für den Fliegenfischer (catch & release) und  Begleitpersonen.

Vor nunmehr 14 Jahren nahm die Familie Klauss-Lanzer die Fischereistrecke als
hoteleigenes Fischwasser in ihre Obhut. Die Catch & Release-Methode, der erlesene
Sportfischerkreis, sowie der umsichtige Fischereiaufseher "Karl" haben dieses  Gewässer 
zur Fliegenfischerperle Kärntens hoch gepflegt. 

Das gemütliche Fischer-Zuhause "NATURABETEUER HOTEL POST" hat sein Service
voll auf den Fliegenfischer und seine Begleitpersonen eingestellt. Die besondere
Atmosphäre im Hotel trägt zum Wohlbefinden und besitzt alle Vorzüge zum Relaxen und
für Wellness.

Erleben Sie selbst, den wildromantischen Gailfluß,
den Angerbach mit der Ur-Angerbachforelle, den
türkisgrünen Valentinsee, und viele malerisch
gelegene Gebirgsbäche. Die helle Gailäsche mit
ausgeprägter orangefarbener Fahne und die
wunderschön gezeichnete Angerbachforelle sind
Erlebnisse, die den natürlich gewachsenen
Fischbestand bezeugen. Doch Bilder sagen mehr
als Worte - werfen Sie einen Blick in die Fotogalerie

Internet-Anzeige
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„ FREUNDE“  
DES ANGELNS

�

Emotionen
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Emotionen
London/Stuttgart -- Mehr als 
ein Jahr nach ihrem Tod, 
ist Linda McCartney 
als Hauptdarstellerin
in einem neuen Fernsehspot 
gegen das Angeln, 
hergestellt im Auftrage 
von PETA, zu sehen. In dem Spot appelliert McCartney an Angler, 
ihre Angelrute beseitezu legen und mehr Verständnis für die kleinen, 
durchaus unverstandenen Tiere am Ende der Leine zu beweisen: 
„Man sagt, Fische hätten keine Gefühle", so Linda in dem Spot.
„Aber: Haben Sie schon mal einen Fisch nach Luft
schnappen sehen, wenn er aus dem Wasser gezogen wurde?" 

People for theEthical Treatment of Animals
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Emotionen
Als die Neander taler in grauer Vorzeit Fischen nachstellten, war der Anlass dazu für

als zusätzlicher Nahrungsquelleverschafften sie sich einen Vorteil im Kampf ums Überleben. Sie
nicht träumen lassen, welche Ausmaße ihre ersten Angelversuche einmal annehmen würden.

Heute werden unsere Binnengewässer fast ausnahmslos beangelt, und eine ganze Industrie lebt davon, die Petrijünger mi
jeweils besten und neuesten Gerät zu versorgen. Das Hobby hat kaum noch etwas mit dem ursprünglichen Ziel, dem
Nahrungserwerb, zu tun. Viele Angler nennen als ihre wesentlichen Beweggründe Naturgenuss oder Steuerung der
Fischbestände, denn ihren Spaß an der Jagd nach Fischen – oft wohl das wichtigste Motiv 
Töten von Wirbeltieren ist nämlich laut Tierschutzgesetz nur mit "vernünftigem Grund" erlaubt. Deshalb lassen sich di
Angler auch nicht mehr gern als "Spor tfischer", sondern als "Angelfischer" bezeichnen. 

Tierschutz und Naturschutz
Während das Angeln einst als Nahrungserwerb selbstverständlich und sinnvoll war, mehren sich in letzter Zeit die krit
Stimmen. Es ist nur logisch, dass die Diskussion über ein Hobby, das mit dem Töten von Tieren einhergeht, immer wiede
aufkommt. So sind gerade jene Fischarten, die sich an der Angel besonders heftig wehren, das bevorzugte Ziel vieler A
Wenn dann auch noch Wettfischen stattfinden, lebende Köderfische mit Haken im Rücken eingesetzt oder Tiere in

Naturschutz heute, Ausgabe 
4/1994, S. 35-37
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Emotionen
Unvereinbar mit dem Tierschutzgesetz: Regelungen zum Fischereischein
Sie sterben leise...

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es mehr als 1,4 Millionen Angler, 
die die Angelfischerei ausüben, darunter sind immer mehr Jugendliche. 
Fische sind schmerz- und leidempfindliche Lebewesen, denen beim Angeln
erhebliche Schmerzen zugefügt werden.......
.........................So planen die Bundesländer Berlin und
Rheinland-Pfalz, das Alter auf 8 bzw. 7 Jahre herabzusetzen.
Der Deutsche Tierschutzbund und seine Mitgliedsvereine fordern zum
Schutz der Tiere eine bundeseinheitliche Regelung, der zufolge das Angeln
ausnahmslos an eine Schulung und Prüfung gebunden und Jugendliche 
frühestens ab vollendetem 16. Lebensjahr gestattet wird.

Quelle: Deutscher  Tierschutzbund
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Emotionen
Sie sterben leise...
Ein Haken bohrt sich durch das Fleisch deiner Lippen. Was du auch tust, 
wie du dich auch windest und wehrst: du wirst ihn nicht los. 
Mit einer dir unvorstellbaren Kraft zieht einer an diesem Haken.
Du weisst nicht, was los ist. Es dauert nicht lange, und du japst nach Luft. 
Wollen sie dich ersticken?! Du wuerdest schreien, wenn du koenntest. 
Was hast du ihnen nur getan?
Aber in deiner Welt wird auf eine andere, stille Art kommuniziert. 
Alles in dir baeumt sich auf, du kaempfst mit deinem Leben um dein Leben. 
Doch diesem Terror ist nicht zu entkommen, er nimmt kein Ende -
bis du schliesslich qualvoll stirbst.
Deine Moerder und Moerderinnen nennen ihr Verbrechen Sport, Vergnuegen, 
sie nennen den Mord "Angeln". Fuer die Verfolgung reicht ihnen der eine Grund: 
Du bist ein Fisch.

Stoppt das Morden! Quelle: Deutscher  Tierschutzbund



Über den Teller rand geblickt
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Catch and Release
„Vorsichtig wird der Fisch zurückgesetzt. 
Das sogenannte Catch and Release ist in den USA weitverbreitet 
und üblich.
Strenge Entnahmeregeln in Bezug auf Größe und Anzahl 
helfen die Bestände trotz großen Angeldrucks stabil zu
halten. „

INTERNET



Our Fishing Philosophy
“Release one fish every time 
you go fishing, you will feel good, 
and you will also   be doing your
part to revitalize a resource for
generations to come.”

Set A Sensible Limit  

It was once a widely held belief that angling had little or no effect
on fish populations…. Today we realize that our fishing resources
have been seriously depleted.  Even our seemingly limitlessocean
reserves have proven to be vulnerable over to fishing.
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USA-Kanada
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UK - Schottland
Frequently asked questions about Catch and
Release.

Does it not play into thehands of the antis?

I think that it is naive to assume that theantis will leave us alone
if we simply claim to kill our fish for food instead of releasing them. 
I think they'll try regardless.

Is it not cruel to hook a fish and play it just for fun and then return it?

This argument gives human emotion to fish. If that is thecase then
the fish should beasked if they prefer to be whacked on the head or released

takes the same time whether it is killed or not, likely shorter
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Norwegen
Catch and Release in Norwegen

Ist Catch and Release ein zulässiges Lachs-Management-Verfahren? Darüber herrschen 
gegenwärtig intensive Meinungsverschiedenheiten unter Fachleuten in Norwegen. 

Angesichts der schwierigen Lage mancher Flußpopulationen in Norwegen, denkt die NINA
(das zuständige Forschungsinstitut in Trondheim) über die Einführung von Catch and Release 
in einigen Testflüssen nach. Catch and Release hat sich auf der anderen Seite des  Atlantiks 
bereits mit gutem Erfolg etabliert. Wer die norwegische Mentalität in der Nutzung natürlicher 
Ressourcen kennt, kann die  Reaktion anderer Kreise dazu bereits erahnen: Ablehnung auf ziemlich
breiter Front. Im April letzten Jahres hat sich denn auch die offiziell zuständige Seite der 
"Rat für Tierethik" des Landwirtschaftsministeriums geäußert. Dor t hält man ausschließlich 
den Fang mit  Verwer tungsaussicht als zulässig (Deutschland läßt grüßen, obwohl in der 
Verlautbarung nicht genannt); es sei inakzeptabel "die Fische den Belastungen des Catch 
and Release auszusetzen, nur um das menschliche Bedür fnis nach Spannung und Er leben zu befriedigen".
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Eine Fischar t steht im Mittelpunkt:

Tourismus als 
erhebliche 
Einkommens-
quelle



Frank Hartmann Catch and Release

Würde er  seine Beute freiwillig wieder  
freilassen ?
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Oder  er  ?
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Oder  diese Herren ?
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Release - Fanatiker  .....
...oder  doch „ Kochtopffischer“  ?





